
KVG-Revision begrüsst: LANV
gibt der Regierung Schützenhilfe
Belastungen Nach den 
Arbeitgebern melden sich 
nun auch die Arbeitnehmer-
vertreter zur KVG-Revision 
zu Wort und stellen sich auf 
die Seite der Regierung.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Nachdem die Wirtschaftskammer am 
Montag in einem Brief an den Land-
tag gegen die Belastung der Arbeitge-
ber im Bericht und Antrag zur KVG-
Revision feuerte und unter anderem 
die Plafonierung des OKP-Arbeitge-
berbeitrages bei 150 Franken pro Mo-
nat forderte, meldete sich am Diens-
tag der Liechtensteinische Arbeit-

nehmerverband (LANV) zu Wort. Er 
begrüsse die neue Regelung, die wei-
terhin einen Arbeitnehmerbeitrag 
von 50 Prozent vorsehe, jedoch unter 
Berücksichtigung der Wahlfranchi-
sen, ausserordentlich. Sie würde zur 
Entlastung der unter Sparmassnah-
men und eingefrorenen Löhnen lei-
denden Arbeitnehmer beitragen. Die 
Wirtschaftskammer sieht darin je-
doch eine Umverteilung von 60 Pro-
zent zu Lasten des Arbeitgebers und 
will dies durch Einfrieren des Beitra-
ges verhindern. Die dadurch entste-
hende Differenz könne zwischenzeit-
lich der Staat abdecken. Diesen Vor-
schlag der Wirtschaftskammer leh-
nen die Arbeitnehmervertreter aber 
ab. Er komme einer Entlastung der 
Arbeitgeber auf Staatskosten gleich, 

schreibt der LANV in seiner Aussen-
dung. Auch das Argument der Ein-
maligkeit dieses Arbeitgeberbeitra-
ges in Europa lässt er nicht gelten, 
schliesslich «wird der Arbeitgeberan-
teil (...) zur Rechtfertigung der tiefen 
Löhne herangezogen». Zudem seien 
die Lohnnebenkosten in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz hö-
her als hierzulande, so der Verband.

Besuchspauschale kostenintensiv

Die von der Wirtschaftskammer vor-
geschlagene Besuchspauschale von 
50 Franken bezeichnet der LANV als 
«kurios». Diese soll bei jedem Arzt-
besuch – ausgenommen Kinder, 
chronisch Kranke und Senioren – di-
rekt an die Krankenkassen bezahlt 
werden. Dies würde laut Arbeitneh-

mervertretern zu unnötigen Kosten 
führen, da viele Unternehmen be-
reits am ersten Tag eine Krankschrei-
bung fordern würden. Auf die von 
der Wirtschaftkammer geforderte 
Mutterschaftsversicherung und de-
ren Deckung durch die FAK anstelle 
einer Einheitsprämie geht der Ver-
band jedoch nicht ein. Von den Dro-
hungen der Kammer, sollte die Re-
gierung die Bedingungen nicht be-
rücksichtigen, hält der LANV hinge-
gen wenig. Die Ankündigungen, sich 
gegen die geplante Anhebung der 
AHV-Beitragssätze einzusetzen und 
bei der BPVG-Revision gegen die Ab-
schaffung des Freibetrages von 
13 920 Franken einzutreten, bezeich-
net der LANV als «geschmacklos und 
inakzeptabel».  Seite 4


